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Was kann gefördert werden und wer erhält 
bei den richtigen Voraussetzungen eine För-
derung. Die detaillierte Information zu den 
einzelnen Förderprogrammen erhalten Sie 
unter:  www. umwelt.hessen.de/naturschutz/ 
streuobstwiesenstrategie
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STREUOBSTWIESENFÖRDERUNG  
FÜR ALLE IN HESSEN:

* extensiv bewirtschaftetes Grünland unter Streuobstbeständen

Was wird gefördert: Wer erhält Unterstützung:

Aufwertung von extensiv genutztem 
Grünland* durch Einsaat mit regio-
nalem Saatgut oder Mahdgutüber-
tragung von ökologisch wertvollem 
Grünland

Anlage von zusätzlichen  
Lebensraumstrukturen  
(Nistkästen, Lesesteinhaufen, etc.)

Beweidung des extensiv 
genutzten Grünlandes  
z. B. durch Schafe

Kauf von Geräten zur  
Bearbeitung

Vermarktung von regionalen  
Streuobstprodukten

Fachliche Begleitung bei der Bio-
Zertifizierung

Was wird gefördert: Wer erhält Unterstützung:

Ankauf von Streuobst- 
Grundstücken

Streuobstwiesen-Pädago-
gik, Umweltbildung

Erstellung von Schutz-
konzepten, einschließlich 
notwendiger Voruntersu-
chungen

Erarbeitung von Koope-
rationskonzepten zur 
effektiven Umsetzung von 
Agrarumweltmaßnahmen 
im ländlichen Raum (Land-
wirtschaft, LPV, Natur-
schutz, Imker usw.)
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Was wird gefördert: Wer erhält Unterstützung:

Schnitt der Streuobstbäume  
(z. B. Erziehungsschnitt bei 
Jungbäumen, Erhaltungs-
schnitt, Wiederherstellungs-
schnitt bei Altbäumen)

Neupflanzung / Nachpflan-
zung von Jungbäumen (Hoch-
stämme) alter heimischer 
Sorten in vorhandene Lücken 
und das Anbringen von Baum-
schutz und Baumpfählen

Neuanlage von Streuobst-
wiesen auf Ackerflächen 
oder Intensivgrünland mit 
Hochstämmen alter hei-
mischer Sorten und das 
Anbringen von Baumschutz 
und Baumpfählen, Einsaat 
mit RegioSaatgut oder 
Mahdgutübertragung aus 
regionalen Spenderflächen

Entbuschung, Entfilzung, 
Entmoosen des extensiv  
genutzten Gründlandes
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